
Seite 1 von 2

Stadt Bitterfeld-Wolfen
Stadtrat

Beschlussantrag Nr. : 108-2023

aus öffentlicher Sitzung

Einreicher: Ortsbürgermeister Stadt Bitterfeld
Verantwortlich für die Umsetzung: Oberbürgermeister
Budget/Produkt:

Beratungsfolge

Gremium Termin J N E

Stadtentwicklungs-, Bau- und Vergabeausschuss 09.08.2023

Stadtrat 16.08.2023

Beschlussgegenstand:
Verwendung von Investitionsmitteln im Ortsteil Stadt Bitterfeld

Antragsinhalt:
Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschloss in seiner Sitzung am 10.05.2023, dass zusätzliche vom
Land Sachsen-Anhalt bereitgestellte Investitionsmittel in Höhe von 502.828,00 € anhand des
Einwohnerschlüssels in den Ortsteilen der Stadt Bitterfeld-Wolfen verwendet werden können. Der Stadtrat
möchte den Sachverstand der jeweiligen Ortschaftsräte nutzen. Deshalb sollen in den Ortschaftsräten
entsprechende Projektvorschläge gemacht und dem Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur
Beschlussfassung vorgelegt werden. Pro Einwohner und Ortschaft werden 13,09 € bereitgestellt. Auf den
Ortsteil Stadt Bitterfeld entfallen somit 189.189,77 €.

Folgende Projekte im Ortsteil Stadt Bitterfeld werden dem Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur
Beschussfassung vorgeschlagen:

1. Planung und Errichtung einer Toilettenanlage im Tiergehege Ortsteil Stadt Bitterfeld
2. Planung und Sanierung des Marktplatzes im Ortsteil Stadt Bitterfeld
3. Planung und Umsetzung der ständigen Wasserführung des Lobers im Ortsteil Stadt Bitterfeld

Begründung:

Zahlreiche städtische Projekte im Ortsteil Stadt Bitterfeld harren seit vielen Jahren einer Umsetzung, da die
notwendigen finanziellen Mittel bislang nicht vorhanden sind. Jetzt kann mit der vom Stadtrat zur Verfügung
gestellten Summe von 189.189,77 € ein Teil davon umgesetzt werden.

Der Ortschaftsrat Bitterfeld hat den Ortsbürgermeister in der Sitzung am 31.05.2023 mit dem Beschluss 099-
2023 zur Einreichung dieses Beschlussantrages legitimiert.

14.06.2023
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Grundlagen für den Beschlussantrag (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse):

KVG LSA

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst
(Beschlussnummer-Jahr)? 053-2023; 099-2023

Welche Beschlüsse sind
a) zu ändern? keine
b) aufzuheben? keine
(Beschlussnummer-Jahr)?

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und
Landesrecht)

wurde durchgeführt
ist nicht notwendig

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:
a) Untersachkonten:
b) Maßnahmenummer (bei Investitionen):
c) Betrag in € einmalig:
d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben:

Unterschrift der Einreicherin/des Einreichers zur
Vorlagennummer: 108-2023

Anlagen:
keine


